
Beamte haben einen gesetz
lichen Anspruch, regelmäßig 
und durchgängig beurteilt zu 
werden. Bisher wurde dies 
durch die Konzernbetriebsver
einbarung Mitarbeiterdialog 
(KBV M) gewährleistet. Die 
KBV M soll nunmehr durch die 
KBV „Personalentwicklung“, so 
die offizielle Bezeichnung der 
zukünftigen Beurteilungs
systematik bei der DB, zum 
1. Juli 2020 abgelöst werden. 
Die im vergangenen Jahr zu
nächst als „mein Performance 
Management“ (mPM) vorge
stellte KBV „Personalentwick 
lung“ dient vornehmlich der 
Identifizierung von Führungs
kräften innerhalb des Konzerns 
und soll darüber hinaus eine 
Steigerung der Qualität im 
 Unternehmen DB herbeifüh
ren. Die mit der Einführung der 
KBV „Personalentwicklung“ 
verfolgten Ziele sind vor dem 
Hintergrund der demografi
schen Entwicklung im DBKon
zern zwar nachvollziehbar, 
aber sie birgt für die zugewie
senen Beamten die Gefahr von 
Besoldungsverlusten, sollte die 
praktische Umsetzung zeitlich 
nicht wie vorgesehen realisiert 
werden. 

Gesamteinschätzung  
ab 2021

So ist vorgesehen, dass die 
Leistungseinschätzung jedes 
Jahr im ersten Quartal ver
pflichtend durchzuführen ist, 
wobei das Ergebnis der Ge
samteinschätzung bei den zu
gewiesenen Beamten zwin
gend schriftlich zu begründen 
ist. Das stellt die Führungskräf
te vor enorme Herausforde
rungen. Insbesondere müssen 
sie sich auf neue zeitliche Ab
läufe und mehr Aufwand bei 
der Beurteilung eines Beamten 
einstellen. Bereits im Frühjahr 
2021 soll demnach erstmals 
die Gesamteinschätzung nach 
der neuen Beurteilungssyste
matik erfolgen. Soweit die The
orie. Bis es allerdings soweit 
ist, werden die Kollegen wei
terhin nach der KBV M beur
teilt. 

GDL: Führungskräfte  
fundiert schulen

Es ist für die zugewiesenen 
 Beamten von existenzieller Be
deutung, dass die vorgesehe
nen Zeitabläufe unbedingt ein
gehalten werden, denn die 

KBV M ist mit der KBV „Per
sonalentwicklung“ nicht ver
gleichbar, was in einem Verga
beprozess eines Beförderungs 
dienstpostens zu erheblichen 
Verzögerungen führen könnte.

Um dieser Gefahr entgegenzu
wirken, hat die GDL bereits im 
Vorfeld mit der Abteilung Be
schäftigungsbedingungen Be
amte der DB vereinbart, dass 
die Führungskräfte zeitnah 
fundiert geschult werden. Da
rüber hinaus hat die GDL die 
dringliche Empfehlung ausge
sprochen, zunächst die Beam
ten zu beurteilen, die zumin
dest theoretisch noch Aussicht 
auf eine Beförderung haben. 
Eine Leistungseinschätzung ist 
für diese zugewiesenen Beam
ten von elementarer Bedeu
tung, denn sie stellt dem Grun
de nach die extrem relevante 
Voraussetzung auf eine Beför
derung dar. 

Mehr 
Rechtssicherheit

Allen Zweifeln und noch zu lö
senden Aufgaben zum Trotz, die 
die Einführung mit sich bringt, 
muss die KBV „Personalent

wicklung“ auch als Chance für 
die Zukunft gesehen werden. 
Nach den aktuellen Rechtspre
chungen der Verwaltungsge
richte ist die Beurteilung eines 
Beamten nach der KBV „Perso
nalentwicklung“ im Gegensatz 
zur KBV M scheinbar rechtssi
cher. Sollte es den Verantwort
lichen tatsächlich gelingen, die 
zeitlichen Abläufe sowie die ver
waltungsgerichtlichen Anforde
rungen umzusetzen, führt dies 
bei der Vergabe von Beförde
rungsdienstposten zwangsläu
fig zu mehr Rechtssicherheit. 

GDL: 
Kritische Begleitung

Die GDL wird gemeinsam mit 
ihren Personalräten unter der 
Voraussetzung, dass das Bun
deseisenbahnvermögen und 
der Besondere Hauptpersonal
rat ihr Einvernehmen zur 
 Anwendung der KBV „Perso
nalentwicklung“ auf die zuge
wiesenen Beamten erteilen, 
die Einführung und die prakti
sche Umsetzung kritisch 
 begleiten und sofort ein
schreiten, sollte es zu Fehlent
wicklungen kommen. Bleiben 
wir gespannt. E. P.

Konzernbetriebsvereinbarung  
Personalentwicklung

GDL: Umsetzung  
kritisch begleiten

Die strikten Zeitabläufe bei der Beurteilung zur 
KBV „Personalentwicklung“ sind unbedingt ein
zuhalten, sonst kann es bei der Vergabe eines 
Beförderungsdienstpostens zu erheblichen Ver
zögerungen kommen.
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